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Betreff: Entwurf eines Bundeswohnrechtsgesetzes 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern dster-

reichs beehrt sich., zum vorLiegenden Entwurf eines Bundes­

wohnrechtsgesetzes foLgende SteLLungnahme zu ilbermitteLn: 

I. GrundsätzLiche UberLequnqen 

~rsprilngLiches ZieL war es./ ein Gesetz filr die Bereiche 

Nietrecht./ Wohnungseigentumsrecht und Genossenschaftsrecht 

(Gemeinniltzigkeitsrecht) zu schaffen. Nietrechtsgesetz und 

WOhnungseigentumsgesetz soLLen im neuen Bundeswohnrechtsge­

setz aufgehen. TeiLe des Gesetzes soLLen auch im Bereich 

der Genossenschaftswohnungen geLten./ obwohL ein eigenes 

Wohnungsgemeinniltzigkeitsgesetz nach wie vor bestehen 

bLeibt. Bei Durchsicht der Vorlage ergeben sich bereits 

Bedenken gegen diese Vorgangsweise/ weiL damit unterschied­

Liche Rechtsverhältnisse (Niete und Eigentum) in einem Naß 

gleichbehandelt werden./ das nicht sachgerecht erscheint. 

Das giLt im spezieLlen filr die Formvorschriften des 1. 

Abschnittes. Darüber hinaus wird das Gesetz dadurch unilber-

sichtLicher und umfangreicher sowie naturgemäß auch mit 
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einer neuen Systematik versehen. 

Das neue Gesetz solLte zukunftsweisend sein und Leitlinien 

für die kommenden Jahre vorgeben. Ob das der Fall ist.! muß 

bezweifeLt werden. Vor allem sind die Schwerpunkte der Re­

gelung.! insbesondere Hietzinsgestaltung einschließLich Bei­

rat- und übergangsbestimmungen in einer Form konzipiert.; 

daß die Ruswirkungen kaum absehbar sind und Bedenken gegen 

die Handhabung in der Praxis bestehen. 

PoLitische 5chlagworte waren "mehr Wohnungen, billigere 

Wohnungen". Es ist kaum ersichtLich, aUf Grund weLcher Haß­

nahmen mehr Wohnungen aur den Harkt kommen solLten. Die 

Russage "bilLigere Wohnungen" kann alLenfaLls für eJie Kate­

gorie R-Wohnungen gelten.! doch wurden 5~ch ~n d~e5em FaLL 

negative Ruswirkungen auf die Investitionsbereitschaft 

ergeben.! wenn kein wirtschaftLicher ErfoLg gesichert 

erscheint. 

Die Rechte der Mieter würden erneut in unausgewogener Weise 

verstärkt., obwohl die Mieterrechte bereits auf Grund der 

geLtenden Gesetzeslage Uberaus stark ausgebaut sind und die 

Judikatur ein Ubriges zur Verstärkung der Hieterrechte bei-

getragen hat. 

Zum Rusbau der Mieterrechte gehört auch.! daß der Geltungs­

bereich des Gesetzes Offenkundig ausgedehnt wurde.! und 

kUnftig auch vermietete EinfamiLienhäuser weitgehend in die 

Regelungen einbezogen sind. Das gilt auch fUr vermietete 

Bauernhäuser. 5ie wUrden kUnftig kompLizierten Rbrechnungs­

bestimmungen unterLiegen.! die in der Praxis nicht bewältig­

bar sind. 

Insgesamt gesehen ist die bereits jetzt kompLizierte und 

kompLexe Materie nun noch kompLizierter formuLiert. Es wur­

de verabsäumt.! Vereinfachungen und vor aLlem Klarstellungen 

zur Beseitigung von ZweifelSfallen vorzunehmen. llamit wUrde 

... 
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die Häufigkeit von Stre~ tlgK81 r/::;'II /lU LI I W/::;,.L Ler L.unenmen. U~e 

zuständigen Behörden müßten unter erheblichem Einsatz 

öffentlicher NitteL ausgebaut werden. 

Das Wohnrecht betrifft einen relativ großen Personenkreis. 

Es ist daher erforderlich j daß besondere Ubersichtlichkeit 

gewahrt bleibt und die Anwendbarkeit in der Praxis zu kei­

nen Schwierigkeiten Führt. In diesem Sinn verLangt die Prä­

sidentenkonferenz die Beibehaltung der Trennung zwischen 

Nietrechtsgesetz (schuldrechtliche Komponente) und Wohnungs­

eigentumsgesetz (sachenrechtliehe Komponente) und daraus 

foLgend eine getrennte Novellierung der bestehenden Geset·· 

ze. "Gemisctlte Objekte "j das heißt Häuser mi t f1ietern und 

Wohnungseigentümern j sind nicht der RegelFall. Daß derarti­

ge Situationen gegeben sind., rechtfertigt noch kein gemein­

sames Gesetz. Nit gegenseitigen Verweisen kann durchaus 

gearbeitet werden. 

Aus den angeführten Gründen Lehnt die Präsidentenkonferenz 

die VorLage in der derzeitigen Form ab. 

II. ALLgemeine Bestimmungen 

Dieser Abschnitt enthäLt DeFinitionen und Abrechnungsrege­

lungen. Die Bestimmungen gelten sowohl für f1ietverhältnisse 

(2. Abschnitt) als auch für Eigentumswohnungen (3. Rb­

schnitt). Sie sind jedoch kompliziert j ' sogar mit einem 

entsprechenden EDV-Programm wird den gesteLLten Rnforderung­

en kaum entsprochen werden können. 

Die RegeLungen betrefFend Betriebskosten j die im Abschnitt 

1 enthalten sind J solLten mit jenen des Abschnittes 2 zu­

sammengeFaßt werden und für Nietverhältnisse eine spezielle 

RegeLung wie bisher in Geltung bLeiben. AuF eine jährliche 

Vorausschau bis November könnte verziChtet werden. Sie kann 

ohnedies kaum zeitgerecht und richtig gelegt werden J da 

erFahrungsgemäß die Betriebskostenerhöhungen erst gegen 

4/SN-257/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 10

www.parlament.gv.at



- 4 

Ende des .Jahres beschLossen und kundgemacht werden. Ebenso 

soLLte die Einzelabrechnung gestrichen werden. 

III. 2. Abschnitt - /'1ietrechUiche Bestimmungen 

Vorweg ist der Geltungsbereich zu behandeLn. Der GeLtungs­

bereich ist weiter als jener des /'1ietrechtsges~tzes. Es 

f~LLt auf~ daß im § 28 nicht sichergesteLlt ist J daß Einfa­

miLienhduser
J 

Zweitwohnungen J Garagierungsvertrdge etc. 

nicht unter die Abrechnungsbestimmungen des 1. Abschnittes 

der VorLage fallen. Das warde bedeuten J daß auch FerienwQh- • 

nungen und vermietete Bauernh~user der Abrechnungspflicht 

des Geset~es unterLiegen J was nicht gewoLLt sein kann und 

auch entschieden abgeLehnt wird. In der Ausnahmeregelung 

des § 28 Abs. 4 ist der erste Abschnitt (Abrechnungsrege­

Lungen) nicht angefahrt J sodaß auch far die dort angefahr­

ten t1ietgegenst~nde diese Abrechnungsbestimmungen gelten. 

5echs-t1onatsvertrdge sind nicht mehr vom Geltungsbereich 

ausgenommen. Diese RegeLung hat eine Art "Bagatellgrenze" 

dargesteLLt J von der nicht abgegangen werden solLte. 

5chwerpunkt des 2. Abschnittes ist die t1ietzinsbildung: 

Im wesentlichen das Richtwertsystem und die Beiratsregelung. 

Uber das RIchtwertsystemwird versucht J die Kategorie A 

preislich einzufangen und mit den Kategorien Bund C zu 

verbinden. Uberdies wird eine Kategorie D neu mit einem m2-

Preis von 5 14
J

8D geschaffen. VerLahgt wi~dJ daß die D­

Wohnung (ohne Wasser oder WC im Wohnungsbereich) brauchbar 

ist. Ist sie nicht brauchbar J gilt der bisherige Kategorie­

satz mit 5 7
J

4D/m2. Diese Beträge erscheinen nicht geeig­

net
J 

die Erhaltun~ der Bausubstanz zu sichern. Dffensicht­

li ch wi rd in Kauf g'enommen J daß Abbruchobjek te en t stehen. 
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Fragwilrdig ist die RegeLung/ daß bei Einhebung des Katego­

rienzinses D neu allein bei einer einzigen Wohnung kilnrtig 

keine GeneraLreparartur mehr durchgerilhrt werden kann. 

Am Wohnungsmarkt rehlen insbesonder'e kleinere Wohnungen/ 

die schLecht ausgestattet sind. Die Nachrrage danach ist 

erhebLich. Wenn nun der gesetZliche Hauptmietzins rür eine 

Kategorie D-Wohnung (z.B. rilr 3D m2) von monatlich 5 135/­

aur monatlich 5 27(Jj- angehoben werden darr (aut- Kategorie 

D neu) ist das kein besonderer Anreiz/ eine Vermietung die­

ser Objekte durchzurühren. Der reaListische Wert einer Min­

destmiete wilrde etwa zwischen 5 25,,- und 30f -/m2 Liegen. Zu 

niedrige Mieten machen es nicht nur unattraktiv/ Wohnungen 

aur den Markt zu bringen, sondern auch unattraktiv rilr 

die Mieter
J 

aur nicht bendtigte Wohnungen zu verzichten. 

Der Entwurr sieht weiter die MdgLichkeit vor" daß der Kiln" 

digungsprozeß aur zwei Jahre unterbrochen wird. Das rührt 

zu einer nicht akzeptabLen VerLängerung der zum Teil ilber 

Jahre dauernden Kündigungsverrahren j damit ort zu einer 

auch die Landwirte berilhrenden überLastung der Gerichte/ 

und ist daher abzuLehnen. 

Das vorgeschLagene RIchtwertsystem rilhrt zu einer Verunsi­

cherung sowohL der Vermieter als auch der Mieter. Die Ange­

messenheit des Hauptmietzinses wird durch den Richtwert 

(bei Kategorie A j bei Kategorie Bund C mit Abschlägen vom 

Richtwert) aLs ersten 5chritt bestimmt. Als weiterer 

5chritt sind Zu- und Abschläge rOr positive und negative 

Merkmale der Wohnung vorzunehmen. Die Zu- und AbschLäge 

sind nicht Limitiert) eine FüLle von Mdglichkeiten ist ge­

geben. Für den einzeLnen Mieter - zumeist aur die Wohnmdg­

Lichkeit angewiesen und rechtsunkundig - ist die Einschät­

zung des angemessenen Mietzinse.s ebensowenig mdglich wie 

die Aussicht aur ErroLg eines Prozesses. Es rehlen aber 

auch beim Vermieter die Voraussetzungen" seLbständig die 

Konkretisierung der Prozentsätze tür Zu- und Abschläge 
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restzulegen. Um eine FüLle von 5chLichtungssteLLen.> Verrah­

ren und Prozessen zu vermeiden.> solLte daher eine Konkre­

tisierung der Zu- und RbschLäge vorgenommen werden. Es wäre 

auch zu erwägen, nur /'1il3brauchsbestimmungen vorzusehen. 

Die Richtwerte sollen bundesländerweise restgesetzt werden. 

Zur Erarbeitung der Richtwerte ist die 5charrung eines 

BeiT'ates beim Bundesministerium rür .Justiz vorgesehen. 

Der Beirat besteht aus je drei /'1itgliedern der Vermieter 

und /'1ieter des BundesLandes.> wobei der Landeshauptmann 

zu nominieren hat. Darüber hinaus sind in den Beirat zwei 

sachkundige Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen 

Wirtschat-t und zwei sachkundige Vertreter der Bundeskammer 

rür Rrbeiter und Rngestellte zu entsenden. Die Einbindung 

der Präsidentenkonrerenz in diesen Beirat wird ausdrücklich 

verL angt. 

Zu bemängeLn ist
J 

dal3 die Tätigkeit des Beirates im wesent­

Lichen eine einmalige ist. Ist der Richtwert einmaL restge­

Legt J kann die weitere wirtschartLiche Entwicklung nicht 

mehr erf"aBt werden (mi t Rusnahme von Inde:x:sprüngen: einer­

seits Erhbhungen auf"grund der Entwicklung des Verbraucher­

preisindex
J 

andererseits durch Berücksichtigung des Bauko­

steninde)() . 

Bef"ristete /'1ietverträqe sind in § 62 geregeLt. Es ist grund­

sätzlich positiv
J 

daB berristete /'1ietverträge in der vor­

geschLagenen Form vorgesehen we~denJ weil sie den prakti­

schen Notwendigkeiten entsprechen. RlLerdings sind die 

vorgesehenen Fristen nicht einsichtig. Das giLt etwa rür 

Eigentumswohnungen
J 

t-Ür die ein Vermietungszei traum von 3 -

5 .Jahren (statt bisher 10 .Jahre) vorgesehen ist. 

Die im § 62 Rbs. 1 Z. 3-5 vorgesehenen Grenzen rür berri­

stete /'1ietverträge (Dauer von 3 - 5 .Jahren) sind nicht 

begründet. Bedenkt man die steigende NobiLität der Bevblke­

rung und die Bereitschart.> einen Beruf" aur be~renzte Dauer 
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auszuüben und den Wohnsitz zu wechseln, erscheint eine 3-

.Jahresgrenze zu starr. Es soLlten äaher f"LexibLere GestaL­

tungsmöglichkeiten f"ür bef"ristete /'1ietverträge geschaf"f"en 

weräen. 

Bei den /'1ietverträgen über Geschäf"tsräumLichkeiten soLL im 

LauFe von 15 .Jahren~ aLso in 15 TeiLschritten~ die ange­

messene /'1arktmiete erreicht weräen. Zu berücksichtigen ist 

aLLeräings künf"tig die jeweiLige Branche. Der Hintergrund 

dieser RegeLung ist die Nahversorgung J insbesondere im 

LebensmitteLb~reich. Es ist aber zu bedenken~ daß Vermieter 

durch diese RegeLung veranlaßt werden kdnnten~ /'1ietverträge 

nicht mit Unternehmern schwächerer Branchen abzuschLießen/ 

bei denen die GeschäFtstätigkeit äie angemessene Zinshdhe 

beschränkt. Im VergLeich zu Wohnungen müßte Vereinbarkeit 

mit dem GLeichheitssatz geprüf"t und gut begründet werden. 

BezügLich der Hauptmietverträge über Geschät-tsräumLichkeiten 

(§ 62 Rbs. 1 Z 2) besteht eine unbeschränkte Bef"ristungsmög­

Lichkeit. Diese RegeLung ist positiv zu sehen J weiL sie 

beiderseits im wirtschaf"tLichen Interesse geLegen sein kann. 

/'1it § 40 Rbs. 3 wird versucht J juristische Personen ("ewige 

/'1ieter") hinsichtLich der Ver'äußerung des Unternehmens 

EinzeLkauf"Leuten gLeichzusteLLen, Eine Lösung dieses Pro­

blems ist positiv zu sehen. Das RbsteLLen auf" die /'1ehrheit 

der RnteiLe ist ein guter Rnsatz, aLLeräings sinä Umge­

hungsmögLichkeiten nicht auszuschLießen. 

Di e RegeL ungen über ei nen "Ruf"t rag zur .Durcht-ührung von 

ErhaLtungs- oder Verbesse~ungsarbeiten" (§ 33) sind sehr 

weitreichend. 

IV. Ubergangsbestimmunqen 

Die Geschäf"tsraummieten bei bestehenden Verträgen solLen in 

15 .Jahresschritten an die angemessene /'1arktmiete herange-
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filhrt werden. Filnf verschiedene Tatbestdnde sind vorgese­

hen
J 

die jedoch aLle die gLeichen Konsequenzen J ndmlich die 

etappenweise Anhebung des Hauptmietzinses nach sich ziehen. 

Eine vereinfachte Formulierung soLLte erarbeitet werden. 

Auf die ProbLematik der Branchenberilcksichtigung J die auch 

in diesen Fdllen gegeben ist J wurde bereits hingewiesen. 

Filr ErhaLtunqs- und Verbesserunqsbeiträqe (EVB §§ 109 und 

1'10) sind zwei UbergangsregeLungen vorgesehen: Eine filr vor 

Inkraft- tre ten des Gese tzes ·bezahL te EVB und eine t-ilr kilnf"­

tige ErhaLtungs- und Verbesserungsbeiträge. Bei den bishe­

rigen Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen wird unter­

schieden zwischen Beiträgen/ die zur Rilck~ahlung bereits 

f"äLLigwaren und jenen/ die noch nicht f"äLlig sind. Je 

nach dem können t1ieter schriftLich mit 100 prozentiger 

oder Zwei-DritteL-Zustimmung auf" die RilckzahLung verzicht-en. 

Es wäre einf"acher, die ErhaLtungs-und Verbesserungsbeiträge 

in den Hauptmietzins ilberzuf"tJhren oder zumindest die Rück­

zahL ungsf"ris t weiter hinauszuschieben, etwa auf" 15 Jahre. 

Dadurch könnten Streitigkeiten vermieden werden. 

Eine Standardanhebunq wird durch die RegeLung des § 115 kaum 

attraktiv gemacht J weil die Ausnahme von der t1ietzinsbil­

dungsregelung nur fUr die Dauer von DarlehensrUckzahlungen 

oder ftJr maximaL 10 Jahre gegeben ist. Es ist nicht im 

voLkswirtschaftLichen Interesse gelegen J Investitionen zu 

unterbinden oder zu behindern. 

Di e RegeL ung des § 1 ß Abs. 1 Z. 7 t1RG wurde ni ch t Ubernom­

men
J 

sollte aber erhaLten bleiben. Durch die t1dglichkeit J 

nach sechsmonatiger Laufzeit des t1ietverhäLtnisses eine 

t1ietzinsvereinbarung abzuschLießen J könnten vieLe Prozesse 

durch AbschLuß eines VergLeiches erledigt werden. 

Ebenso ist es bedauerlich J daß auch die Ausnahmeregelung 

bei der t1ietzinsbiLdunq bei der vorzeitigen RtJckzahL~ 

von WWF-DarLehen nicht mehr enthaL ten ist. Die entsprechende 

RegeLung soLLte in den Entwurf" übernommen werden/ damit 
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dem Vertrauensgrundsatz und der Kontinuitdt rechtLicher 

Bestimmungen entsprochen wird. 

Rbschlienend i~f fpstzustellen J daß steuerliche Beqleit­

maßnahmen fehlen. In den zahlreichen Diskussionen um ein 

neues Ni e t - und Wohnrech t wurde immer ~vi ede, auF des "zwei­

te 5tandbein" einer Ret-orm, die steuerrechtlichen RegeLun­

gen
J 

hingewiesen (steuerLiche BehandLung von Investitio­

nen
J 

wie Dachbodenausbauten). Es ist bedauerLich J daß dies­

bezUgLich bisher keine Lbsung im Finanzministerium erreicht 

werden konnte. 

Wunschgemäß werden 25 Rbschriften dieser 5teLLungnahme 

dem Präsidium des NationaLrates UbermitteLt. 

Der Präsident: 

gez. NR 5chwarzbbck 

Der GeneraLsekretär: 

geZ. i.V. DipL.Ing. Strasser 
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